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(54) ANZEIGESYSTEM UND ELEKTRISCHES HAUSHALTSGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Anzeigesystem für ein
Haushaltsgerät, aufweisend
- ein Haushaltsgeräteteil mit einer Oberfläche (1),
- mindestens ein energiezufuhranschlussloses Anzeige-
element (2), das an der Oberfläche (1) angeordnet und
ein Material aufweist, das in Wechselwirkung mit Photo-
nen einer Wellenlänge von weniger als 420 nm im optisch
sichtbaren Spektralbereich fluoresziert und/oder phos-
phoresziert, und

- mindestens eine Strahlungsquelle (3), die von der Ober-
fläche (1) räumlich entfernt derart angeordnet und aus-
gebildet ist, dass bei Bestrahlung des mindestens einen
auf der Oberfläche (1) angeordneten Anzeigeelements
(2) mit einer Wellenlänge kleiner als 420 nm das Anzei-
geelement (2) im optisch sichtbaren Spektralbereich flu-
oresziert und/oder phosphoresziert.

Ferner betrifft die Erfindung ein elektrisches Haus-
haltsgerät, das das Anzeigesystem aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Anzeigesystem und
ein elektrisches Haushaltsgerät. Insbesondere betrifft
die Erfindung ein Anzeigesystem für ein elektrisches
Haushaltsgerät, das mindestens ein Anzeigeelement
aufweist, und ein elektrisches Haushaltsgerät, das das
Anzeigesystem aufweist.
[0002] Um an Geräteflächen oder Geräteteilen, die
dem Haushaltsgerät entnehmbar sind, die im Haushalts-
gerät beweglich angeordnet sind, die in schwierigen Um-
gebungsbedingungen verwendet werden z.B. im Bereich
von Flüssigkeiten wie Wasser, Waschlauge etc. oder in
einem Bereich mit erhöhten oder geringen Temperaturen
oder dgl., müssen zur Implementierung von Anzeigeele-
menten wie Statusanzeigen, Ablaufanzeigen oder einfa-
che Segmentanzeigen oft technisch anspruchsvolle Pro-
bleme gelöst werden. Für derartige Anzeigeelemente
sind kabelgebundene Lösungen, induktive Lösungen
oder Projektionslösungen bekannt.
[0003] Diese technischen Lösungen sind jedoch oft-
mals nicht mit der eigentlichen Anwendung vereinbar
oder zu teuer. In bestimmten Fällen gibt es auch keine
geeignete Lösung für eine Umsetzung. Soll z.B. im Griff-
bereich eines Geschirrspüler-Oberkorbes ein Anzeigee-
lement integriert werden, muss Energie für das Anzeige-
element in den Oberkorb z.B. mittels Leitungen oder in-
duktiv übertragen werden. Weiterhin muss die in den
Oberkorb eingebaute Elektronik dauerhaft vor Feuchtig-
keit, den Reinigungsmedien etc. geschützt werden. Dies
ist jedoch problematisch. Wenn die Projektionslösung
verwendet wird, besteht das Problem, dass eine wirklich
gute, konturscharfe Darstellung einer Projektionsanzei-
ge mit einer abbildenden Optik stark abhängig von der
genauen Ausrichtung der Projektionseinheit zur Projek-
tionsfläche ist. Ist einer der beiden Teile in X-Richtung
oder in Y-Richtung versetzt, erfolgt die Darstellung des
Anzeigeelements an einer falschen Position, oder das
Anzeigeelement wird nur teilweise dargestellt. Kommt es
zu einem Versatz in Z-Richtung, führt dies zu einer un-
scharfen Darstellung des Anzeigeelements und zu einer
Veränderung bzgl. der Größe der dargestellten Inhalte.
Die Problematik einer unscharfen Darstellung aufgrund
eines Versatzes in Z-Richtung kann zwar durch Verwen-
dung einer Projektionsanordnung auf Basis eines Lasers
vermieden werden; die Problematiken einer fehlerhaften
Positionierung in X- bzw. Y-Richtung oder einer etwaigen
Größenänderung bleiben dabei jedoch bestehen.
[0004] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ein
Anzeigesystem und ein elektrisches Haushaltsgerät be-
reitzustellen, die mindestens ein Anzeigeelement auf-
weisen, das in einem vorbestimmten Rahmen hinsicht-
lich eines räumlichen Versatzes tolerant ist, so dass es
bei Abweichungen in X-, Y- oder Z-Richtung zu keiner
nennenswerten Veränderung der Anzeige in Bezug auf
Position oder Darstellungsqualität kommt.
[0005] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
ein Anzeigesystem mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs 1 für ein Haushaltsgerät und ein elektrisches
Gerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den nachfolgend erläuterten
Unteransprüchen.
[0006] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen darin, dass sich Anzeigen wie Statusanzeigen,
Texte, Symbole etc. in, auf oder an Geräteteilen wie Ge-
räteflächen dieser Geräteteile nutzen lassen, die für kon-
ventionelle Anzeigetechnologien nicht oder nur schwer
in Frage kommen. Durch die Nutzung von Geräteflächen
oder flächigen Geräteteilen für Anzeigeelemente, die un-
ter Verwendung konventioneller Technologien nicht
nutzbar wären, entsteht beim Nutzer durch das erfin-
dungsgemäße Anzeigesystem ein Begeisterungseffekt.
Bei ungünstigen Lichtverhältnissen z.B. helle Umge-
bungsbeleuchtung ist das Anzeigeelement, wenn be-
strahlt, ggf. besser zu erkennen als ein auf konventionelle
Art realisiertes Anzeigeelement.
[0007] Die Erfindung betrifft ein Anzeigesystem für ein
Haushaltsgerät, aufweisend

- ein Haushaltsgeräteteil mit einer Oberfläche,

- mindestens ein energiezufuhranschlussloses An-
zeigeelement, das an der Oberfläche angeordnet
und ein Material aufweist, das in Wechselwirkung
mit Photonen einer Wellenlänge von weniger als 420
nm im optisch sichtbaren Spektralbereich fluores-
ziert und/oder phosphoresziert, und

- mindestens eine Strahlungsquelle, die von der Ober-
fläche räumlich entfernt derart angeordnet und aus-
gebildet ist, dass bei Bestrahlung des mindestens
einen auf der Oberfläche angeordneten Anzeigee-
lements mit einer Wellenlänge kleiner als 420 nm
das Anzeigeelement im optisch sichtbaren Spektral-
bereich fluoresziert und/oder phosphoresziert.

[0008] An der Oberfläche ist das mindestens eine dar-
zustellende Anzeigeelemente angeordnet und wird mit-
tels einer oder mehrerer, räumlich entfernt angeordneter,
kurzwelliger Strahlungsquellen mit einer Wellenlänge
kleiner 420 nm bestrahlt, so dass jeweils nur einzelne
Anzeigeninhalte z.B. Texte, Symbole etc. von der Strah-
lungsquelle bestrahlt werden, so dass sie jeweils auf-
leuchten und ggf. nachleuchten im Falle einer Phospho-
reszenz. Bevorzugt ist oder sind dem Anzeigeelement
zugeordnete Strahlungsquellen derart angeordnet und
ausgebildet, einen räumlich begrenzten Bereich zu be-
strahlen. Jedes Anzeigeelement ist energiezufuhran-
schlusslos, d.h., es weist keinen Anschluss zur Energie-
zufuhr auf. Dazu zählen auch kabellose über Induktion
wirkende Energiezufuhranschlüsse. Es leuchtet am An-
zeigeelement vielmehr auf, wenn es von der oder den
zugeordneten Strahlungsquellen bestrahlt wird. Jedes
Anzeigenelement weist darzustellende Anzeigeninhalte
wie z.B. Symbol(e), Text(e), Logo(s) etc. auf. Diese sind

1 2 



EP 4 383 239 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

auf der Oberfläche des Geräteteils mittels einer bei sicht-
barem Licht (Wellenlängenbereich von ca. 380 nm - 750
nm) nicht oder nahezu nicht sichtbaren Werkstoffen aus-
gebildet. Das heißt nur bei einer sehr genauen Betrach-
tung und/oder bei intensiver Beleuchtung im sichtbaren
Spektralbereich könnte das geschulte Auge erkennen,
dass ein Anzeigeelement in das Hauhaltsgeräteteil inte-
griert ist. Das Haushaltsgeräteteil kann ausgebildet sein
als Bauteil des Haushaltsgeräts oder als ein Bereich des
Haushaltsgeräteteils des Haushaltsgerätes.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das mindestens eine Anzeigeelement einen fluoreszie-
renden und/oder phosphoreszierenden Werkstoff auf,
mit dem die Oberfläche beschichtet und/oder bedruckt
ist oder der als Kunststoffadditiv an und unterhalb der
Oberfläche angeordnet ist. Der Werkstoff weist bevor-
zugt einen Kunststoff auf. Bevorzugter ist er aus Kunst-
stoff gebildet.
[0010] Bevorzugt ist die mindestens eine Strahlen-
quelle als UV-LED und/oder UV-Laser ausgebildet.
Wenn das Anzeigesystem mehrere Anzeigeelemente
aufweist, ist oder sind bevorzugt jedem Anzeigeelement
ein oder mehrere Strahlenquellen zugeordnet. Dadurch
kann jedes Anzeigeelement individuell bestrahlt werden
oder können seine Inhalte individuell, d.h. abschnittweise
bestrahlt werden.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Oberfläche aus einem im sichtbaren Spektralbereich
durchsichtigem Material ausgebildet. Beispielsweise ist
diese aus Glas und/oder einem transparenten Kunststoff
ausgebildet. Auch kann das Haushaltsgeräteteil trans-
parent ausgebildet sein. Somit kann ein Anzeigeelement
auf einer Glasfläche und/oder einer transparenten Kunst-
stofffläche dargestellt werden, die im inaktiven Zustand
optisch transparent erscheint.
[0012] Bevorzugt weist das Anzeigesystem weiterhin
eine Benutzerschnittstelle auf, die ein Betätigen des min-
destens einen Anzeigeelements detektiert, so dass das
Anzeigesystem zur Bedienung des Haushaltsgerätes
nutzbar ist. Dadurch stellt das Anzeigesystem ein Be-
diensystem dar. Dadurch wird dem Nutzer ein Bedienen
des elektrischen Haushaltsgeräts mittels des Bediensys-
tems ermöglicht. Z.B. wird das Anzeigesystem mit einem
System erweitert, das Rückschlüsse auf eine Nutzer-In-
teraktion wie Bedienung, Eingabe und/oder Geste etc.
sowie deren räumliche Verortung erlaubt. Dadurch las-
sen sich Bereiche der Benutzerschnittstelle in Gerätebe-
reiche integrieren und also solche nutzen, für die eine
solche Verwendung bisher nicht in Frage gekommen ist.
Die Benutzerschnittstelle ist bevorzugt als berührungs-
lose kamerabasierte Sensorik, ToF- (Time-of-flight-)
Sensorik, Radar-Sensorik, kapazitive Sensorik und/oder
als IR- (Infrarot-) Sensorik ausgebildet.
[0013] Die Erfindung betrifft ferner ein elektrisches
Haushaltsgerät, das ein Anzeigesystem nach einer oder
mehreren der vorangehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen aufweist.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das

Haushaltsgeräteteil als ein aus dem Gerät entnehmba-
res Geräteteil, ein bewegliches Geräteteil, ein verschie-
denen Temperaturen ausgesetztes Geräteteil, ein Was-
ser und/oder Feuchtigkeit ausgesetztes Geräteteil, ein
flaches Geräteteil, ein Geräteteil mit geringem Volumen,
ein gewölbtes Geräteteil und/oder ein Geräteteil mit einer
komplexen dreidimensionalen Topologie ausgebildet.
Die Anzeigendarstellung auf Basis der sogenannten
Photolumineszenz d.h. Fluoreszenz oder Phosphores-
zenz ist besonders interessant für diese Geräteteile des
Haushaltsgeräts, weil diese sich aufgrund der Anord-
nung und/oder Umgebung in dem Haushaltsgerät nicht
oder nur schwierig für die Nutzung von Anzeigeelemen-
ten eignen.
[0015] Das Geräteteil kann weiterhin transparent sein.
Das mindestens eine Anzeigeelement lässt auf einer
Glasfläche und/oder transparenten Kunststofffläche dar-
stellen und erscheint in einem inaktiven Zustand unauf-
fällig, insbesondere optisch transparent.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
elektrische Haushaltsgerät als Geschirrspüler, Wasch-
automat, Trockenautomat, Backofen, Dampfgarer, Kaf-
feevollautomat, Pizzaofen, Herd, Mikrowelle, Kühl-
schrank und/oder deren Kombinationen ausgebildet.
[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen rein schematisch dargestellt und werden
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt schematisch
und nicht maßstabsgerecht

Fig. 1 eine perspektivische Teil-Ansicht eines Anzei-
gesystems gemäß einer ersten Ausführungs-
form;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Anzeigesystems;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Anzeige-
systems gemäß einer zweiten Ausführungs-
form; und

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Anzeige-
systems gemäß einer vierten Ausführungs-
form.

[0018] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Teil-Ansicht ei-
nes Anzeigesystems gemäß einer ersten Ausführungs-
form. Das Anzeigesystem weist ein Haushaltsgeräteteil
mit einer Oberfläche 1 und mehrere energiezufuhran-
schlusslose Anzeigeelemente 2 auf. Die mehreren en-
ergiezufuhranschlusslosen Anzeigeelemente 2 sind an
der Oberfläche 1 angeordnet und weisen ein Material
auf, das in Wechselwirkung mit Photonen einer Wellen-
länge von weniger als 420 nm im optisch sichtbaren
Spektralbereich fluoresziert und/oder phosphoresziert.
Ferner weist das Anzeigesystem mehrere Strahlungs-
quellen 3 auf, von denen eine gezeigt ist. Jedem Anzei-
geelement 2 ist eine Strahlungsquelle 3 zugeordnet, die
von der Oberfläche 1 räumlich entfernt derart angeordnet
und ausgebildet ist, dass bei Bestrahlung des mindes-
tens einen auf der Oberfläche 1 angeordneten Anzeige-
elements 2 mit einer Wellenlänge kleiner als 420 nm das
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Anzeigeelement 2 im optisch sichtbaren Spektralbereich
fluoresziert und/oder phosphoresziert. Von den mehre-
ren Strahlungsquellen 3 ist nur eine gezeigt, die aktiviert
ist, so dass das ihm zugeordnete Anzeigeelement 2 in
Wechselwirkung mit Photonen einer Wellenlänge von
weniger als 420 nm im optisch sichtbaren Spektralbe-
reich fluoresziert und/oder phosphoresziert, wie durch
den Einsatz durchgehender Linien angedeutet sein soll.
Die beiden Anzeigeelemente 2, dessen zugeordnete
Strahlenquellen der Übersichtlichkeit halber nicht ge-
zeigt sind, weil sie nicht aktiviert sind, fluoreszieren
und/oder phosphoreszieren nicht, sondern erscheinen
inaktiv. Dies ist durch die gepunktete Darstellung ver-
deutlicht.
[0019] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des in
Fig. 1 gezeigten Anzeigesystems. Das Geräteteil mit der
Oberfläche 1 ist quaderförmig ausgebildet. Es zeigt meh-
rere im sichtbare Bereich fluoreszierende und/oder phos-
phoreszierende Anzeigeelemente 2, bei denen die zu-
geordneten Strahlenquellen 3 aktiviert und gezeigt sind,
und mehrere, mangels UV-Bestrahlung nicht fluoreszie-
rende und/oder phosphoreszierende Anzeigeelemente
2, deren zugeordneten Strahlenquellen 3 nicht aktiviert
sind und die der Übersichtlichkeit halber nicht gezeigt
sind.
[0020] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Anzeigesystems gemäß einer zweiten Ausführungs-
form. Das in Fig. 3 gezeigte Anzeigesystem entspricht
dem in Fig. 2 gezeigten Anzeigesystem mit dem Unter-
schied, dass das Geräteteil flach ausgebildet ist und dass
andere Strahlungsquellen 3 aktiviert und gezeigt sind,
während wiederum andere Strahlungsquellen der Über-
sichtlichkeit halber weggelassen sind, weil sie nicht ak-
tiviert sind.
[0021] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Anzeigesystems gemäß einer vierten Ausführungsform.
Das in Fig. 4 gezeigte Anzeigesystem entspricht dem in
Fig. 2 gezeigten Anzeigesystem mit dem Unterschied,
dass die Oberfläche 1 gewölbt ist und dass nur eine
Strahlungsquelle 3 aktiviert und gezeigt ist, während an-
dere Strahlungsquellen der Übersichtlichkeit halber weg-
gelassen sind, weil sie mangels UV-Bestrahlung nicht
aktiviert sind.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Oberfläche
2 Anzeigeelement
3 Strahlenquelle

Patentansprüche

1. Anzeigesystem für ein Haushaltsgerät, aufweisend

- ein Haushaltsgeräteteil mit einer Oberfläche

(1),
- mindestens ein energiezufuhranschlussloses
Anzeigeelement (2), das an der Oberfläche (1)
angeordnet und ein Material aufweist, das in
Wechselwirkung mit Photonen einer Wellenlän-
ge von weniger als 420 nm im optisch sichtbaren
Spektralbereich fluoresziert und/oder phospho-
resziert, und
- mindestens eine Strahlungsquelle (3), die von
der Oberfläche (1) räumlich entfernt derart an-
geordnet und ausgebildet ist, dass bei Bestrah-
lung des mindestens einen auf der Oberfläche
(1) angeordneten Anzeigeelements (2) mit einer
Wellenlänge kleiner als 420 nm das Anzeigee-
lement (2) im optisch sichtbaren Spektralbe-
reich fluoresziert und/oder phosphoresziert.

2. Anzeigesystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Anzeigenele-
ment (2) einen fluoreszierenden und/oder phospho-
reszierenden Werkstoff aufweist, mit dem die Ober-
fläche (1) beschichtet und/oder bedruckt ist oder der
als Kunststoffadditiv an und unterhalb der Oberflä-
che angeordnet ist.

3. Anzeigesystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Strahlungsquelle (3) als UV-LED
und/oder UV-Laser ausgebildet ist.

4. Anzeigesystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
fläche (1) aus einem im sichtbaren Spektralbereich
durchsichtigem Material ausgebildet ist.

5. Anzeigesystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine Benutzer-
schnittstelle, die ein Betätigen des mindestens einen
Anzeigeelements (2) detektiert, so dass das Anzei-
gesystem zur Bedienung des Haushaltsgerätes
nutzbar ist, wobei die Benutzerschnittstelle bevor-
zugt als berührungslose kamerabasierte Sensorik,
ToF-Sensorik, Radar-Sensorik, kapazitive Sensorik
und/oder IR-Sensorik ausgebildet ist.

6. Elektrisches Haushaltsgerät, aufweisend ein Anzei-
gesystem nach einem der vorangehenden Ansprü-
che.

7. Elektrisches Haushaltsgerät nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Haushaltsgerä-
teteil als ein aus dem Gerät entnehmbares Geräte-
teil, ein bewegliches Geräteteil, ein verschiedenen
Temperaturen ausgesetztes Geräteteil, ein Wasser
und/oder Feuchtigkeit ausgesetztes Geräteteil, ein
flaches Geräteteil, ein Geräteteil mit geringem Vo-
lumen, ein gewölbtes Geräteteil und/oder ein Gerä-
teteil mit einer komplexen dreidimensionalen Topo-
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logie ausgebildet ist.

8. Elektrisches Haushaltsgerät nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
es als Geschirrspüler, Waschautomat, Trockenau-
tomat, Backofen, Dampfgarer, Kaffeevollautomat,
Pizzaofen, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und/oder
deren Kombinationen ausgebildet ist.

7 8 
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